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Aufgrund der jüngsten Reakkreditierung des Bachelorstudiengangs Deutsches und Europäisches Wirt-

schaftsrecht (Fakultät III) ergeben sich ab Sommersemester 2021 für die Belegung des Moduls KM 3 

„Medienrecht“ wichtige Änderungen:  

 

a. Für Studierende, die das Modul M 3 „Medienrecht“ erstmals im Sommersemester 2021 be-

legen oder bisher noch keine Leistungen (Prüfungsleistung und Studienleistungen) in dem Mo-

dul erbracht haben, gelten die folgenden Änderungen: 

 

1. Die Lehrveranstaltung 3KLASS110V zum Modulelement M 3.1 „Medienrecht I: Medienver-
fassungsrecht“ wird ab Sommersemester 2021 ersatzlos durch die Lehrveranstaltung 

3KREBS610V „Datenschutzrecht“ ersetzt. In unisono ist die neue Lehrveranstaltung ange-

legt.   

2. Für das Modulelement M 3.2 „Recht der Wort- und Bildberichterstattung sowie Grundzüge 
des Urheberrechts“ ändert sich der Angebotsturnus. Die entsprechende Lehrveranstaltung 

3KLASS100V wird nur noch im Sommersemester und nicht mehr im Wintersemester ange-

boten.  

3. In beiden ebengenannten Modulelementen müssen keine Studienleistungen mehr absol-

viert werden, sondern das gesamte Modul wird mit einer Modulabschlussprüfung im Um-

fang von 9 LP im Sommersemester abgeschlossen. 

 

b. Für Studierende, die das Modul KM 3 „Medienrecht“ vor Sommersemester 2021 begonnen 

und bereits Leistungen (Prüfungsleistung und Studienleistungen) in dem Modul erbracht ha-

ben, gelten bis einschließlich Sommersemester 2022 die folgenden Änderungen: 

 

1. Die Lehrveranstaltung 3KLASS110V zum Modulelement 3.1 „Recht der Wort- und Bildbe-
richterstattung sowie Grundzüge des Urheberrechts“ entfällt ersatzlos ab dem Sommerse-

mester 2021. Studierende, die die Studienleistung für das Teilmodul noch absolvieren 

müssen, bekommen die Möglichkeit jedes Semester (bis einschließlich Sommersemester 

2022), die Studienleistung in Form eines Moodle-Kurses im Selbststudium zu absolvieren.  

2. Für das Modulelement M 3.2 „Recht der Wort- und Bildberichterstattung sowie Grundzüge 
des Urheberrechts“ ändert sich der Angebotsturnus. Die entsprechende Lehrveranstaltung 

3KLASS100V wird nur noch im Sommersemester und nicht mehr im Wintersemester ange-

boten. Studierende, die die Studienleistung für das Modulelement noch absolvieren müs-

sen, bekommen die Möglichkeit jedes Semester (bis einschließlich Sommersemester 

2022), die Studienleistung in Form eines Moodle-Kurses im Selbststudium zu absolvieren. 

3. Die Prüfungsleitung zu den Modulelementen 3.1 und 3.2 wird jedes Semester (bis ein-

schließlich Sommersemester 2022) angeboten und umfasst nur noch die Inhalte des Mo-

dulelements 3.2. 


